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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

gut und günstig ist unser Leistungsversprechen gegenüber Kunden 
und Briefempfängern. Dafür müssen wir angemessen ausgestattet sein 
– mit einer starken Marke Postcon, mit modernen Maschinen und mit 
fachlich qualifizierten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Um im hart umkämpften Briefmarkt zu bestehen, ist es unerlässlich, 
dass wir einerseits im Preiswettbewerb bestehen, andererseits gute 
Arbeit angemessen entlohnen. Ein echter Spagat! Umso erfreulicher 
ist der Schritt, den wir mit dem neuen Mantel- und Lohntarifvertrag 
für den gewerblichen Bereich machen. 

Im Dialog mit unserem Tarifpartner haben wir ein ausgewogenes 
Gesamtmodell gefunden, das sowohl die Interessen der Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter – unsere Auszubildenden eingeschlossen – 
als auch des Unternehmens angemessen berücksichtigt. So erfolgt 
im Jahr 2019 eine Lohnsteigerung um insgesamt vier Prozent. 
Weitere Steigerungen um nochmals bis zu vier Prozent sind bis 
einschließlich 2021 in zwei weiteren Schritten vereinbart. Im Verlauf 
von 2018 bis 2021 wird die Gehaltssteigerung also rund 8 Prozent 
betragen. 

Die Vertragslaufzeit von drei Jahren ist zugleich ein deutliches Signal: Wir schauen 
gemeinsam nach vorne. Denn wir haben bereits vieles auf dem deutschen Briefmarkt 
bewegt und unseren Marktanteil konsequent ausgebaut. Aber natürlich haben wir 
noch einiges vor uns. Um weitere unternehmerische Herausforderungen zu meistern, 
sind Sie, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von großer Bedeutung. Denn Sie 
sind ein wichtiger Träger unserer weiteren Entwicklung. Und diese wollen wir auch in 
Zukunft erfolgreich gestalten, gemeinsam mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Rüdiger Gottschalk   Charlotte Gemsa
Chief Executive Officer    Chief Human Resources Officer
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Haustarifvertrag (Mantel)
zwischen 

der Postcon Regional Rhein-Ruhr GmbH, 
Stadionring 32, 40878 Ratingen,

vertreten durch die Geschäftsführer 
Alfons Ebel und Kay Olaf Rekittke,

sowie der

Postcon Sortier und Logistik GmbH, 
Stadionring 32, 40878 Ratingen,

vertreten durch die Geschäftsführer 
Alfons Ebel und Kay Olaf Rekittke,

sowie der 

Postcon Konsolidierung GmbH, 
Stadionring 32, 40878 Ratingen,

vertreten durch die Geschäftsführer 
Michael Mews und Alfons Ebel,

sowie der

Postcon National GmbH & Co. KG,
Stadionring 32, 40878 Ratingen,

vertreten durch die Geschäftsführer 
Michael Mews und Alfons Ebel,

                                    nachfolgend: Postcon,

sowie der

Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation, 
Alfredstraße 77–79, 45130 Essen, 

vertreten durch den Vorstand Ulrich Bösl, 

                                nachfolgend: CGPT,

wird folgender Haustarifvertrag (Mantel) abgeschlossen:                                



Haustarifvertrag (Mantel)

Präambel

Dieser Manteltarifvertrag ersetzt den Manteltarifvertrag in seiner Fassung vom  
14. November 2016 einschließlich aller Ergänzungsvereinbarungen und Protokoll- 
notizen, die vor dem 1. Januar 2019 datiert sind, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019.  

§ 1 Geltungsbereich

1. Dieser Tarifvertrag gilt

 räumlich: für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland;  

 persönlich:  für alle voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/innen in Betrieben  
  der Postcon. 

2.  Der Tarifvertrag steht weiterhin jedem Unternehmen der Postcon Unter- 
nehmensgruppe in Deutschland zum Beitritt frei, soweit Postcon (Mit-) Gesell-
schafter dieser Gesellschaft ist und die Beteiligungsanteile der Postcon oder einer  
Tochter-/Schwestergesellschaft mindestens 25 % betragen. Der Beitritt ist gegen-
über der CGPT bis zum 15. des Monats anzuzeigen, zu dem der Beitritt Wirkung 
entfalten soll. 

§ 2 Arbeitsverhältnis/Kündigungsfristen

1. Bei der Einstellung ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen, aus dem der 
Beginn des Arbeitsverhältnisses hervorgehen muss. Nebenabreden bedürfen der 
Schriftform.

2. Die ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit.

3. Das Arbeitsverhältnis endet:

a)  durch schriftliche Kündigung;
b)  durch Auflösung in beiderseitigem Einvernehmen (schriftlicher Aufhebungsvertrag);
c) nach Ablauf der vereinbarten Zeit;
d) mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid für eine unbefristete volle Erwerbs- 

minderungsrente eines Rentenversicherungsträgers dem/der Arbeitnehmer/in;
e)  ab dem Tag, an dem der/die Arbeitnehmer/in die gesetzliche Altersrente tatsächlich 

bezieht; 
 f)  mit Ablauf des Monats, in dem der/die Arbeitnehmer/in die Altersgrenze für die 

gesetzliche Regelaltersrente erreicht. 
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4.  Das Arbeitsverhältnis ruht ab Zustellung eines befristet gewährten Bescheides 
auf Erwerbsminderungsrente eines Rentenversicherungsträgers für die Dauer der  
Befristung.  

5.  Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis innerhalb der ersten 2 Beschäf-
tigungsmonate von Postcon und dem/der Arbeitnehmer/in mit einer Frist von 2 
Werktagen gekündigt werden. Vom 3. bis zum 6. Beschäftigungsmonat kann das 
Arbeitsverhältnis durch Postcon und den/die Arbeitnehmer/in mit einer Frist von 
1 Woche zum Wochenschluss gekündigt werden. Wochenschluss ist jeweils der 
Samstag.

6.  Nach Ende der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist für eine Kündigung durch  
Postcon und den/die Arbeitnehmer/in 2 Wochen zum Wochenschluss. Wochen-
schluss ist jeweils der Samstag. Die Kündigungsfrist verlängert sich entsprechend 
der Beschäftigungszeit für Postcon und Arbeitnehmer/in, wenn das Arbeits- 
verhältnis

 - 1 Jahr bestanden hat, auf 3 Wochen zum Wochenschluss; 
 - 2 Jahre bestanden hat, auf 1 Monat zum Monatsende; 
 - 5 Jahre bestanden hat, auf 6 Wochen zum Monatsende; 
 - 10 Jahre bestanden hat, auf 2 Monate zum Monatsende.  

 Arbeitsverhältnisse, die mehr als 15 Jahre bestehen, können mit einer Frist von 
3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.  

7. Beschäftigungszeit ist die Zeit, die der/die Arbeitnehmer/in bei Postcon ununter- 
brochen in einem Arbeitsverhältnis gestanden hat. Keine Unterbrechungen sind 
Zeiten, die gesetzlich als Beschäftigungszeit anzuerkennen sind.

8. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unbenommen, falls die 
Voraussetzungen des § 626 BGB vorliegen. 

9. Bei eigenen Auszubildenden, die nach Abschluss der Berufsausbildung bei Postcon 
im Ausbildungsunternehmen einen befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag  
erhalten, entfällt die Probezeit. Dies gilt nicht, wenn sich die Tätigkeit auf eine  
andere als im Rahmen der Ausbildung erlernte Tätigkeit erstreckt. 

§ 3 Zeugnis/Arbeitspapiere

1.  Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht ein Anspruch auf ein quali- 
fiziertes Zeugnis über die gesamte Beschäftigungszeit, falls ein Beschäftigungsver-
hältnis von mehr als 6 Monaten bestanden hat. Im Übrigen besteht ein Anspruch auf 
einen Tätigkeitsnachweis.



2.  Auf Verlangen des/der Arbeitnehmers/in ist auch während des Bestehens des  
Arbeitsverhältnisses ein qualifiziertes Zwischenzeugnis auszustellen, wenn sich 
die Tätigkeiten des/der Arbeitnehmers/in qualitativ oder quantitativ in erheblichem  
Umfang verändern, eine Versetzung auf eine neue Arbeitsstelle erfolgt oder ein  
Vorgesetztenwechsel eintritt.

3. Dem/der Arbeitnehmer/in sind mit der letzten Lohn- und Gehaltsabrechnung auch 
sämtliche Arbeitspapiere sowie weitere Originalbescheinigungen zurückzugeben.

§ 4 Arbeitszeitregelung

1. Gewerbliche Arbeitnehmer/innen

a) Der zeitliche Umfang einer Vollzeitstelle bestimmt sich nach den betrieblichen  
Regelungen. Die monatliche Arbeitszeit der gewerblichen Arbeitnehmer/innen 
in Vollzeit, ausschließlich Pausen, soll 160 Stunden nicht unterschreiten. Unter  
Berücksichtigung des Arbeitszeitgesetzes kann die monatliche Arbeitszeit auf bis 
zu 1 Stunde pro Arbeitstag im Monatsmittel (bei 20 Arbeitstagen 180 Stunden, bei  
21 Arbeitstagen 189 Stunden, bei 22 Arbeitstagen 198 Stunden, bei 23 Arbeitstagen 
207 Stunden) durch einseitig angeordnete Überstunden mitbestimmungsfrei ausge-
dehnt werden, wenn einer der folgenden betrieblichen Gründe vorliegt:

- nicht von Postcon verschuldeter personeller Engpass;
- nicht erwarteter Mengenzuwachs;
- Rückstände von zuzustellender Briefpost im zugewiesenen Depot (ROZ/SOZ*) oder     
  Briefzentrum;
- Abwesenheitsquote im zugewiesenen Depot/Briefzentrum von > 10 %;
- freiwillige Mehrleistungen des/der Arbeitnehmers/in oder
- längere Zustelltour durch wetter- oder verkehrsbedingte Einflüsse.

Über die vorgehende Beschränkung hinausgehende Überstunden oder Über- 
stunden aus anderen Gründen können unter Einhaltung der Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats angeordnet werden. Über konkrete Einzelfälle kann eine Betriebs-
vereinbarung geschlossen werden.

b)  Der zeitliche Umfang einer Teilzeitstelle bestimmt sich nach den betrieblichen  
Regelungen. Auf gewerbliche Teilzeitbeschäftigte findet die unter a) getroffene  
Regelung im entsprechenden prozentualen Verhältnis der Sollstunden des teilzeit- 
beschäftigten Arbeitnehmers/in zu Sollstunden des/der Vollzeitmitarbeiters/in  
(160 Stunden/Monat) auf die vertragliche Arbeitszeit Anwendung. 

c)  Vollzeitkräfte müssen an einem Arbeitstag mindestens für 3 aufeinanderfolgende 
Stunden eingesetzt werden. Bei einem Einsatz unter 3 Stunden hat eine Vollzeit-
kraft dennoch einen Anspruch auf eine Vergütung von 3 Stunden. Diese Regelung 

Haustarifvertrag (Mantel)
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gilt nicht für flexible Teilzeitkräfte (Abrufkräfte); deren Arbeitszeiten bestimmen sich 
nach der jeweiligen arbeitsvertraglichen Vereinbarung.

d)  Arbeitstage sind Montag bis Samstag. Bei anfallender Sonntagsarbeit ist  
den Arbeitnehmern/innen mindestens ein zusammenhängendes Wochenende  
(Samstag und Sonntag) im Monat arbeitsfrei zu gewähren. Arbeitnehmer/innen, 
die regelmäßig von Montag bis Samstag an 6 Tagen eingesetzt werden, sind  
mindestens in 2 Wochen im Monat an 2 aufeinanderfolgenden Wochentagen nicht 
zur Arbeitsleistung zu verpflichten.

e)  Die monatliche Arbeitszeit kann auf mehrere Arbeitswochen und Arbeitstage durch 
den Arbeitgeber unterschiedlich verteilt werden. Beginn und Ende der täglichen 
Arbeitszeit, die Verteilung der Wochen-/Monatsarbeitszeit auf die einzelnen Arbeits-
tage sowie die Pausen werden durch den Arbeitgeber mitbestimmungsfrei fest- 
gesetzt. Abweichungen von den regelmäßigen Arbeitstagen werden mit einer  
Ankündigungsfrist von mindestens 4 Werktagen bekanntgegeben, soweit es  
möglich ist. In unvorhergesehen Notfällen kann diese Frist auf bis zu 1 Stunde  
mitbestimmungsfrei verkürzt werden, wenn eine vorherige Information aus objek-
tiven Gründen unmöglich war/ist.

2.  Gehaltsempfänger/innen

 Die wöchentliche Arbeitszeit für Gehaltsempfänger/innen in Vollzeit be-
trägt 41 Stunden bei 5 Arbeitstagen. Die Lage der Arbeitstage wird, gege-
benenfalls unter Einschluss des Samstags, nach den örtlichen Gegeben- 
heiten der Niederlassung festgelegt. Individuell vereinbarte günstigere Arbeitszeit- 
regelungen bleiben hiervon unberührt.

3.  Persönliche Vor- und Nachbereitungshandlungen, An- und Umkleidezeiten sowie 
Pausenzeiten sind keine Arbeitszeit.

§ 5 Zuschläge

1. Überstunden
 Bei angeordneten Überstunden wird für gewerbliche Arbeitnehmer/innen ein  

Zuschlag von 15 % auf den tariflichen Stundengrundlohn ab der 211. Stunde/Monat 
gezahlt. 

2.  Feiertagszuschlag
 Für die Arbeit an allen gesetzlichen Feiertagen (einschließlich Oster- und Pfingst-

sonntag) ist ein Feiertagszuschlag in Höhe von 30 % zum Grundlohn zu zahlen.



3. Sonntagsarbeit
 Für die Arbeit am Sonntag ist ein Sonntagszuschlag in Höhe von 30 % zum Grund-

lohn zu zahlen.

4. Nachtarbeit
 Für die Arbeit in der Nacht zwischen 22:00 und 06:00 Uhr ist ein Nachtarbeits- 

zuschlag in Höhe von 20 % zum Grundlohn zu zahlen. Ab dem 1. Januar 2021  
erhöht sich der Nachtarbeitszuschlag auf 22 %.

 Die Zahlung erfolgt für jede Arbeitszeit in dem vorgenannten Zeitraum, wenn  
mindestens 2 volle Zeitstunden in dieser bezeichneten Zeit gearbeitet werden.  
Pausenzeiten bleiben unberücksichtigt.

5.  Zusammenfallen von Zuschlägen
 Fallen Zuschläge unter § 5 Ziffer 1, 2, 3 und 4 zusammen, wird nur der jeweils  

höchste Zuschlag gezahlt.

§ 6 Entgeltzahlung

1. Die Löhne und Gehälter richten sich nach dem jeweils gültigen Haustarifvertrag 
(Lohn und Gehalt).

2. Die Abrechnung erfolgt monatlich zum Monatsende. Die Vertragsstunden  
werden für den laufenden Monat abgerechnet. Mehrarbeit, die über die Vertrags-
stunden hinaus geleistet wird und nicht dem Arbeitszeitkonto gutschrieben wird, und  
weitere Zuschläge nach § 5 werden bis zum Ende des Folgemonats abgerechnet 
und Zahlungen hieraus zum letzten Werktag des Folgemonats fällig. 

3.  Bei Freistellung oder betrieblich veranlasster Aus- und Fortbildung entspricht die 
Höhe der Entgeltzahlung dem tariflich festgelegten Stundengrundlohn ohne tarif-
liche oder außertarifliche Zuschläge oder Zulagen.

4. Rufbereitschaft ist keine Arbeitszeit. Sie wird vergütet, sollte es zu einer tatsäch-
lichen Abrufung der Arbeitsleistung kommen, dann indes in Höhe der geleisteten 
Stunden entsprechend dem einschlägigen Stundenlohnanspruch, mindestens  
jedoch 3 Stunden.

§ 7 Arbeitsverhinderung

1. Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, im Falle einer Arbeitsverhinderung  
infolge von Krankheit oder aus sonstigen Gründen Postcon unverzüglich, d. h.  
spätestens 1 Stunde vor dem Arbeitsbeginn, unter Angabe der voraussichtlichen  

Haustarifvertrag (Mantel)



10

Dauer telefonisch oder persönlich Mitteilung davon zu machen. Die Mitteilungen  
haben gegenüber dem direkten Fachvorgesetzten oder Abteilungsleiter, ersatzweise  
gegenüber der Personalabteilung, zu erfolgen und nicht etwa gegenüber anderen  
Arbeitnehmern/innen.  

2. Im Falle der Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit ist der/die Arbeitnehmer/in ver-
pflichtet, spätestens am nächsten Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung über die 
Arbeitsunfähigkeit und deren gesamte Dauer ab dem 1. Krankheitstag, zumindest als 
Fernkopie, vorzulegen. Nur das Original erfüllt die notwendige Nachweispflicht und 
ist, im Falle der Übermittlung einer Fernkopie, unverzüglich nachzureichen. 

3. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
angegeben, ist der/die Arbeitnehmer/in verpflichtet, dies sowohl nach Abs. 1  
unverzüglich telefonisch oder persönlich anzuzeigen als auch entsprechend Abs. 2 
unverzüglich eine neue ärztliche Bescheinigung einzureichen. 

4. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn eine Verpflichtung zur Lohn- 
fortzahlung im Krankheitsfall aufgrund länger andauernder Erkrankung nicht mehr 
für Postcon besteht. 

§ 8 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

1. Im Krankheitsfall erhält der/die Arbeitnehmer/in das ihm/ihr bei der für ihn/sie 
maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt als Entgelt- 
fortzahlung (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz) fortgezahlt. Zum Arbeitsentgelt nach 
Satz 1 gehören nicht das zusätzlich für Überstunden gezahlte Arbeitsentgelt und 
Leistungen für Aufwendungen des/der Arbeitnehmers/in oder Prämienleistungen, 
die auf die Anwesenheit von Arbeitnehmern/innen geleistet werden; sie sind einer 
Lohnfortzahlung nicht zuzuführen. Im Übrigen gilt § 4 Entgeltfortzahlungsgesetz.  

2. Teilzeitbeschäftigten wird die vertraglich vereinbarte Mindesttagesarbeits zeit x  
tariflichem Stundenlohn gezahlt. Dies gilt nicht für flexible Teilzeitkräfte (Abruf- 
kräfte). Bei diesen besteht keine Verpflichtung zum Abruf der Arbeitsleistung. 

3. Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erfolgt je Arbeitstag (5-Tage-Arbeitswoche). 
Sie wird errechnet, indem der Bruttoverdienst der letzten abgerechneten 3 Monate 
des/der Arbeitnehmers/in durch 65 geteilt wird.

4. Vergütungsansprüche bei vorübergehender Dienstverhinderung wegen Erkrankung 
von direkten Familienangehörigen gem. § 616 BGB sind ausgeschlossen.



§ 9 Urlaub

1.  Alle Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber regelt das  
Bundesurlaubsgesetz.

2. Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass, abweichend von der  
6-Tage-Arbeitswoche, der Urlaubsanspruch auf Grundlage der 5-Tage-Arbeits- 
woche (ohne Anrechnung von Samstagen) zur Anwendung kommt. Samstage, die 
vor und nach dem Urlaub liegen, sind arbeitsfrei.

3.
a)  Der Urlaubsanspruch besteht für jede/n Lohnempfänger/in in Höhe von  

24 Arbeitstagen im Kalenderjahr und für jede/n Gehaltsempfänger/in in Höhe von  
26 Arbeitstagen im Kalenderjahr. Bei Eintritt in das Beschäftigungsverhältnis 
oder beim Austritt aus diesem während eines laufenden Kalenderjahres wird der  
Urlaubsanspruch zeitanteilig pro rata temporis berechnet. § 5 BUrlG gilt mit der 
Maßgabe, dass die anteilige monatliche Berechnung des Urlaubsanspruches (1/12 
des Jahresurlaubsanspruches pro vollen Kalendermonat) für jedes Ausscheiden in 
einem laufenden Kalenderjahr Anwendung findet. 

b)  Der jährliche Urlaubsanspruch wird einer regelmäßigen Anpassung unterzogen. 
Ausgehend von der individuellen Betriebszugehörigkeit eines/r Arbeitnehmers/in 
können nach folgender Auflistung zusätzliche Urlaubstage beansprucht werden 

 Lohnempfänger/innen:

Betriebszugehörigkeit in Jahren maximaler Urlaubsanspruch/Jahr

< 2 volle Jahre 24 Tage

> 2 bis 4 volle Jahre 25 Tage

> 4 bis 6 volle Jahre 26 Tage

> 6 bis 8 volle Jahre 27 Tage

> 8 volle Jahre 28 Tage

Haustarifvertrag (Mantel)
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 Gehaltsempfänger/innen: 

Betriebszugehörigkeit in Jahren maximaler Urlaubsanspruch/Jahr

< 2 volle Jahre 26 Tage

> 2 bis 4 volle Jahre 27 Tage

> 4 volle Jahre 28 Tage
 
 Der höchstmögliche tarifvertragliche Urlaubsanspruch beträgt somit 28 Tage.  

Einzelvertragliche Regelungen und Besitzstandsvereinbarungen, die über das tarif-
vertragliche Maß hinausgehen, bleiben von dieser Regelung unberührt.

 Maßgebend ist jeweils die Dauer der Betriebszugehörigkeit bei Beginn des Kalen-
derjahres. Aufrundungen sind ausgeschlossen. 

4. Die Urlaubsvergütung je Arbeitstag (5-Tage-Woche) wird errechnet, indem die 
Summe der Zuschläge (§ 5) der letzten abgerechneten 3 Monate des/der Arbeit-
nehmers/in dem vertraglichen Bruttolohn hinzugerechnet und durch 65 geteilt 
wird. Hierunter fallen u. a. auch die Durchschnittsvergütungen aus der Entgelt- 
fortzahlung im Krankheitsfall oder aufgrund von gesetzlichen Feiertagen  
(einschließlich Oster- und Pfingstsonntag) sowie die Vergütung für tariflichen  
Urlaub, gesetzlichen Zusatzurlaub oder tarifvertragliche Freistellung.  

5.  Einmal pro Kalenderjahr sind auf Wunsch des/der Arbeitnehmers/in maximal bis zu 
20 Arbeitstage zusammenhängend zu gewähren. 

6. Der Urlaubsanspruch für ein Kalenderjahr ist im jeweiligen Kalenderjahr anzutreten. 
 Aufgrund der Besonderheit der Dienstleistungen im Bereich der gewerbsmäßigen 

Briefzustellung wird im Zeitraum vom 15. September bis Ende November eines  
jeden Jahres kein Erholungsurlaub gewährt. Ausnahmen hiervon können aufgrund 
von Betriebsvereinbarungen als Härtefallregelung definiert werden. Wird der Urlaub 
aus persönlichen Gründen nicht bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres ange- 
treten, so verfällt er. 

7.  Arbeitnehmer/innen haben in den ersten 6 Beschäftigungsmonaten keinen  
Anspruch auf Urlaubsgewährung. Sofern der Ablauf der ersten 6 Beschäftigungs-
monate in den in Ziffer 6 genannten Zeitraum der fehlenden Urlaubsgewährung 
fällt, dürfen Resturlaubstage des Arbeitnehmers für das ablaufende Kalenderjahr bis 
zum 31. März des Folgejahres angetreten werden, ohne dass der Urlaubsanspruch  
verfällt. 



8. Aus betrieblichen Gründen kann das Urlaubsjahr bis zum 31. März des Folge- 
jahres im Einzelfall verlängert werden. Die Antragsstellung und Gewährungs- 
richtlinien unterliegen der Mitbestimmung.

9. Der Urlaubsanspruch für ein Kalenderjahr ist im jeweiligen Kalenderjahr anzutreten. 
Wird der Urlaub aus persönlichen, nicht auf krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
beruhenden Gründen nicht bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres angetreten, 
so verfällt er. Der gesetzliche Anteil des Urlaubs verfällt also am 31. Dezember des 
Jahres ersatzlos, wenn er nicht wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit ins 
Folgejahr übertragen wurde. Die übertragenen Ansprüche verfallen nach Ablauf des 
31. März des Folgejahres, es sei denn, die fortdauernde oder weitere krankheits-
bedingte Arbeitsunfähigkeit hindert den/die Arbeitnehmer/in am Urlaubsantritt. 
Dieser Anteil des gesetzlichen Urlaubsanspruches verfällt spätestens 15 Monate 
nach Ende des Kalenderjahres, in dem der/die Arbeitnehmer/in wegen krankheits- 
bedingter Arbeitsunfähigkeit gehindert war, seinen/ihren gesetzlichen Urlaubsan-
spruch zu beantragen oder anzutreten.

§ 10 Freistellung

1. Ungeachtet des Grundsatzes, dass Lohn nur für geleistete Arbeit gezahlt wird, ist 
der notwendig werdende Ausfall von Arbeitszeit ausschließlich in folgenden Fällen 
und im nachstehenden Umfang zu bezahlen:

a)  für 1 Werktag bei
 - bei eigener Eheschließung sowie Eheschließung der Kinder, Stiefkinder und  

 Adoptivkinder;
 -  bei eigener silberner oder goldener Hochzeit;
 - ab dem 4. Jahr der Betriebszugehörigkeit steht dem/r Arbeitnehmer/in jedes  

 2. Jahr ein Gesundheitstag zur Durchführung von ärztlichen Vorsorgeunter- 
 suchungen zur Verfügung (Nachweis über Durchführung erforderlich); ab einem  
 Lebensalter von 40 Jahren steht der Gesundheitstag jährlich zur Verfügung (ein  
 derartiger Gesundheitstag kann nicht im Zusammenhang mit einem Erholungs- 
 urlaub stehen);

 -  bei anerkannter 10-jähriger und 15-jähriger Betriebszugehörigkeit zur Postcon  
 Unternehmensgruppe, im Jahr des 10- und 15-jährigen Jubiläums.

b)  für 2 Werktage bei
 -  Geburt eines leiblichen Kindes und Adoption eines minderjährigen Kindes;
 -  Tod von Ehegatten bzw. Lebenspartner/in;
 -  Tod von Eltern, Kindern, Stiefkindern, Adoptivkindern, Geschwistern und  

 Schwiegereltern;
 -  betrieblich veranlasstem Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand bei Fort- 

 setzung des Arbeitsverhältnisses (einmal im Kalenderjahr); Sonderurlaubstage für  
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 betrieblich veranlasste Wohnungswechsel werden immer dann gewährt, wenn  
 sich beim Wechsel der Niederlassung oder der Arbeit gebenden Gesellschaft der  
 Weg zur Arbeit durch den Umzug verkürzt, auch wenn der/die Arbeitnehmer/in  
 den Antrag auf Versetzung selbst gestellt hat; 

 -  anerkannter 20-, 25- und 30-jähriger Betriebszugehörigkeit zur Postcon  
 Unternehmensgruppe, im Jahr des 20-, 25- und 30-jährigen Jubiläums.

c)  Für die Teilnahme an Verhandlungen oder Beratungen der Tarifparteien als  
Mitglied der Verhandlungskommission, sofern dazu die Einladung der Gewerkschaft 
bei Postcon vorliegt.

2.  Der Anspruch auf Freistellung von der Arbeit unter Lohnfortzahlung muss im engen 
zeitlichen Zusammenhang mit dem Anlass stehen.

3.  Unbezahlter Urlaub kann für maximal 6 Wochen beantragt und gewährt werden. Bei 
Pflegefällen in der Familie gelten die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. 

§ 11 Ausrüstung und Bekleidung der gewerblichen Arbeitnehmer/innen

Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, die von Postcon zur Verfügung gestellte Dienst-
kleidung zu tragen, pfleglich zu behandeln, zu reinigen und auf Anforderung, aber  
spätestens bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben.

§ 12 Arbeitszeitkonto

1. Für jede/n Lohnempfänger/in, die/der unter die Geltung des Haustarifvertrages fällt 
und bei Postcon beschäftigt ist, wird Postcon ein Zeitkonto einführen, auf dem die 
Abweichungen der tatsächlich geleisteten täglichen Arbeitszeit von der anteiligen 
Vertragsarbeitszeit fortlaufend saldiert werden. Gehaltsempfänger/innen, Mini- 
jobber/innen und Auszubildende nehmen an dem Arbeitszeitkonto nicht teil. 
Die nachfolgenden Regelungen dieses Paragraphen gelten insoweit für diesen  
Personenkreis nicht. 

2. Die Postcon verpflichtet sich, die Dienstplanungen unter Wahrung der Mitbe-
stimmungsrechte eines örtlichen Betriebsrates so zu gestalten, dass jede/r  
Arbeitnehmer/in zumindest im Durchschnitt die vertraglich geschuldete Arbeits-
zeit auf Jahresbasis beschäftigt wird. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ein/e  
Arbeitnehmer/in bei bestehendem negativem Saldo auf dem Arbeitszeitkonto zum  
Ausgleich des Kontos verpflichtend herangezogen werden kann. Bezogen auf 
den unter Ziffer 9 geregelten Ausgleichszeitraums ist eine Unterschreitung der  
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ausgeschlossen. Des Weiteren darf Postcon bei  
bestehendem Positivsaldo auf dem Arbeitszeitkonto des Arbeitnehmers den Abbau 



der auf dem Arbeitszeitkonto angesammelten Mehrstunden durch Freizeitausgleich 
verpflichtend anordnen.  

3. Das Zeitguthaben eines/r Arbeitnehmers/in auf dem Arbeitszeitkonto darf  
80 Arbeitsstunden nicht übersteigen. Die Zeitschuld eines/r Arbeitnehmers/in darf 
ebenso 50 Arbeitsstunden nicht übersteigen.

4. Hat das Arbeitszeitkonto einer/s Arbeitnehmerin/s das höchstzulässige Zeitguthaben 
in Höhe von 80 Stunden erreicht, erfolgt keine Hinzufügung von weiteren  
Arbeitsstunden. Jede darüber hinaus anfallende Arbeitsstunde wird direkt mit der 
dem Entstehungsmonat folgenden Monatsabrechnung abgerechnet und vergütet. 
Eine Anrechnung von Arbeitsstunden auf das Arbeitszeitkonto kann erst wieder 
nach einem vorherigen Abbau des Zeitguthabens unter die Höchstgrenze von 
80 Arbeitsstunden erfolgen (z. B. durch Inanspruchnahme von vergütungspflichtigem 
Freizeitausgleich, vergütungspflichtigen Freischichten oder durch anfallende Minus- 
stunden). Der Aufbau des individuellen Arbeitszeitkontos der/s Arbeitnehmerin/s 
erfolgt pro Monat mit maximal 10 % der vertraglichen Sollarbeitszeit, es sei denn, 
ein Minussaldo soll ausgeglichen werden, dann entfällt eine Beschränkung.

5. Bezogen auf den jeweiligen Abrechnungszeitraum erhält jede/jeder Arbeitnehmer/
in die vertraglich fixierten Mindeststunden pro Monat vergütet. Etwaige Minus- 
stunden in einem Monat werden als Belastung dem Arbeitskonto zugeführt. 

6.  Wird das Arbeitszeitkonto im Minussaldo geführt, wird gleichwohl eine Vergütung 
nach der vertraglich geschuldeten Mindestarbeitszeit vorgenommen, gleich ob der/
die Arbeitnehmer/in die Stunden tatsächlich geleistet hat oder nicht. Die nicht ge-
leisteten Stunden (Minusstunden) werden im Arbeitszeitkonto bis minus 50 Arbeits-
stunden als Zeitschuld des/der Arbeitnehmers/in geführt und sollten durch den/die 
Arbeitnehmer/in binnen 3 Monaten, gerechnet vom Ende des jeweiligen Monats, in 
dem die Minusstunden entstanden sind, durch Mehrarbeit in den anderen Monaten 
ausgeglichen werden. Die Einplanung zur Mehrarbeit erfolgt durch Postcon. Der/die 
Arbeitnehmer/in hat die Möglichkeit, selbst gegenüber Postcon Anregungen für die 
Einteilung von Mehrarbeit zu geben, die unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Belange wohlwollend geprüft werden. Im Kollisionsfall richtet sich die Verteilung 
nach dem Dienst- und Schichtplan der Postcon. Samstags- oder Sonderschichten 
sind in einem solchen Fall für den die Arbeitnehmer/in, solange sie/er Minusstunden 
auf dem Arbeitszeitkonto aufweist, verpflichtend, sofern die sonstigen Regelungen 
dieses Tarifvertrages eingehalten bleiben.

7.  Erreicht ein/e Arbeitnehmer/in aufgrund der Lage der Arbeitstage und/oder Aus- 
lastung in einem Monat die Regelarbeitszeit nicht, wird durch die Postcon eine  
Kreditierung durch das Auffüllen der Minusstunden bis zur Grenze der  
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vertraglichen und/oder tarifvertraglichen Regelarbeitszeit vorgenommen. In  
Monaten, in denen der/die Arbeitnehmer/in aufgrund der Lage der Arbeitstage oder 
sonstiger Umstände hingegen mehr Arbeitszeit ansammelt, als die Regelarbeitszeit 
bestimmt, werden die zuvor unter Ziffer 6 beschriebenen Minusstunden mit den 
geleisteten Stunden, die über der Regelarbeitszeit liegen, wieder aufgefüllt, Minus-
stunden also abgebaut. Demzufolge wird das Arbeitszeitkonto auch als Ausgleichs-
konto verwendet, um eine lineare Vergütung während der regelmäßigen Abrech-
nungsperiode des Arbeitszeitkontos (Oktober bis September) sicherzustellen.

8.  Postcon muss das Arbeitszeitkonto, das ein Guthaben des/der Arbeitnehmers/in 
ausweist, einmal im Jahr ausgleichen. Der Ausgleich erfolgt zum 30. September 
eines jeden Jahres. Das Arbeitszeitkonto hat demnach jährlich eine Laufzeit von 
Oktober des Vorjahres bis September des laufenden Jahres.  

9. 
a)  Bei Ausgleich des Arbeitszeitkontos zum jeweiligen Endtermin hat der/die Arbeit-

nehmer/in, soweit mit §§ 3, 7 Abs. 1 Nr. 1 b ArbZG vereinbar, die freie Wahl, ob er/
sie bei einem sich gegebenenfalls ergebenen Zeitguthaben  

 - zu seinen/ihren Gunsten dieses spätestens mit der Gehaltsabrechnung für  
 November eines jeden Jahres abgerechnet und ausgezahlt/abgezogen erhalten  
 möchte oder

 - das Zeitguthaben in das Folgejahr übernehmen möchte. 

 Der/die Arbeitnehmer/in hat jederzeit das Recht, Anträge auf Freizeitausgleich 
aus dem bestehenden und/oder übertragenden Arbeitszeitkonto zu stellen. Die  
Gewährung von Freizeitausgleich obliegt den Vorgesetzten. Ein Freizeitausgleich 
vor oder nach einer Arbeitsunfähigkeit als auch einem genehmigten Urlaub ist 
ausgeschlossen. Die Möglichkeit der Gewährung des Freizeitausgleiches obliegt 
der Personaleinsatzplanung des jeweiligen Bereiches und ist abhängig von der  
Personalsituation zum Zeitpunkt der Antragsstellung. Freizeitausgleichsanträge 
können maximal 4 Monate im Voraus gestellt werden.

b)  Die Auswahl hat der/die Arbeitnehmer/in bis spätestens zum 31. August eines  
jeden Jahres schriftlich an Postcon mitzuteilen. Geht eine schriftliche Weisung an  
Postcon, nicht rechtzeitig oder unverständlich ein, wird Postcon ein bestehendes 
Zeitguthaben des/der Arbeitnehmers/in auf das neue Arbeitszeitkonto der Folge-
periode (§ 12 Ziffer 9 a Spiegelstrich 2) übertragen.

c)  Für den Fall, dass der/die Arbeitnehmer/in einen Freizeitausgleich beantragt, darf 
das Arbeitszeitkonto nach Gewährung des Freizeitausgleichs nicht in den negati-
ven Bereich geführt werden. Freizeitausgleich ist nicht im Zusammenhang mit 
einem Erholungsurlaub oder Sonderurlaub zu gewähren und die Gewährung er-
folgt nach der betrieblichen Übung und unter Berücksichtigung der betrieblichen  



Möglichkeiten. Wenn ein Freizeitausgleich nicht angetreten werden kann, wird der 
Anspruch zur Auszahlung gebracht. 

d)  Bei einer etwaigen Zeitschuld, die zum Stichtag 30. Juni eines jeden Jahres besteht, 
wird das Arbeitszeitkonto bis zum 30. September eines jeden Jahres durch indi- 
viduelle Mehrarbeit ausgeglichen. Es erfolgt keine automatische Gegenrech-
nung mit der nächsten Lohnabrechnung. Die Postcon wird keine Lohneinbehalte  
vornehmen.

e)  Wenn trotz der Möglichkeit der Ableistung von Mehrarbeit zum Ende des Zeit-
raums noch Minusstunden vorliegen, räumt Postcon dem/der Arbeitnehmer/in die  
Möglichkeit ein, eine sich zum Abschluss am 30. September eines Jahres dar- 
stellende Zeitschuld innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten bis zum 31. März des 
Folgejahres durch Mehrarbeit abzutragen. Wenn zum Ende dieses Zeitraums ein 
negativer Zeitsaldo nach wie vor besteht, obwohl der/die Arbeitnehmer/in durch 
Postcon zur Mehrarbeit aufgefordert und eingeplant wurde, ist der/die Arbeit- 
nehmer/in verpflichtet, den der Anzahl der Minusstunden entsprechenden Betrag 
an Postcon zu zahlen, auf Antrag kann der/die Arbeitnehmer/in die Restschuld auch 
in bis zu 3 Raten abtragen. 

 Basis hierfür wäre eine Stundungsvereinbarung, die Postcon dem/der Arbeit- 
nehmer/in anbieten wird. Dies gilt nicht, wenn Postcon dem/der Arbeitnehmer/in 
eine Mehrarbeit nicht angeboten hat oder den Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin 
nicht zur Mehrarbeit eingeplant hatte. 

10. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind einzuhalten.

11.  Sofern ein/e Arbeitnehmer/in im Arbeitszeitkonto eine Zeitschuld zum Stichtag 
30. September des Jahres ausweist und danach eine krankheitsbedingte Ausfall-
zeit von 6 Wochen oder länger anfällt, verlängert sich der Zeitraum der Ausgleichs-
möglichkeit um diesen Zeitraum. 

12.  Die Regelungen dieses Arbeitszeitkontos gelten auch für den/die Arbeitnehmer/in 
mit einem variablen oder fest vereinbarten Teilzeitanteil. Er gilt nicht für geringfügig 
und kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer/innen. Diese nehmen an dem Arbeitszeit-
konto nicht teil. 

13.  Bei Arbeitnehmern/innen, die aufgrund von Freistellungen von der Arbeit bei  
begründetem Antrag oder sonstigen Gründen Freizeitausgleich erhalten, erfolgt die 
Bemessung des Freizeitausgleiches entsprechend der vertraglichen Arbeitszeit. 
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§ 13 Gehaltsempfänger 

Mit dem Gehalt bei Gehaltsempfängern/innen sind alle Leistungen des/der Arbeit- 
nehmers/in für die Firma abgegolten. Mehrarbeit von bis zu 10 % der regelmäßigen  
Arbeitszeit sind hiervon mit umfasst. Bei Mehrarbeit, die über dieses Volumen hinausgeht, 
bedarf es der schriftlichen Anforderung der Postcon zur Mehrarbeitsaufnahme. Postcon wird  
geleistete Mehrarbeit in diesem letztgenannten Rahmen vordringlich durch Freizeitausgleich  
abgelten.

§ 14 Nebentätigkeit

Arbeitnehmer/innen haben eine entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeit, wenn 
sie regelmäßig unter 140 Stunden/Monat beschäftigt werden, schriftlich anzuzeigen und 
wenn sie regelmäßig für 140 oder mehr Stunden im Monat beschäftigt werden, einen 
Antrag auf Nebentätigkeitserlaubnis zu stellen. Postcon wird diese Anträge wohlwollend 
unter Zugrundelegung der gesetzlichen Vorgaben prüfen. 

§ 15 Sicherheitsausrüstung 

Dort, wo durch die zuständige Berufsgenossenschaft oder das zuständige Amt für  
Arbeitsschutz ein Gefahrenbereich festgelegt ist, an dem die Arbeitsleistung nur mit 
Sicherheitsausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhen) gestattet ist, stellt Postcon einmalig 
diese Sicherheitsausrüstung. Sofern ein Verlust und/oder ein unverhältnismäßig hoher 
Verschleiß eintritt, ist der/die Arbeitnehmer/in für eine unverzügliche Ersatzbeschaffung 
selbst verantwortlich. Sofern sich Arbeitnehmer/innen über die Vorgaben der Berufs- 
genossenschaft und/oder des Amts für Arbeitsschutz hinaus schützen wollen, ermög-
licht Postcon einmal im Jahr eine Bestellung solcher sicherheitsrelevanter Bekleidung 
auf eigene Kosten der Arbeitnehmer/innen, die dann über den Postcon Großkunden-
rabatt abgewickelt werden kann. Postcon räumt jedem/r Mitarbeiter/in insoweit ein, sich 
an einer jährlichen Bestellung zu beteiligen.

§ 16 Schiedsgericht

1.  Zur Beilegung von Streitfällen, die sich bei der Auslegung dieses Tarifvertrages  
ergeben und über die zwischen den Vertragsparteien keine Einigung erzielt werden 
kann, soll ein Schiedsgericht einberufen werden. Die Einberufung ist durch jede 
Tarifpartei möglich. Der Einberufung müssen Verhandlungen vorausgegangen sein, 
die durch beide Tarifvertragsparteien als gescheitert angesehen werden. 

2.  Dieses Schiedsgericht besteht aus je 1 Vertreter der Tarifvertragsparteien und 
je 2 Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeisitzern und 1 neutralen Vorsitzenden. 
Die Beisitzer werden von Fall zu Fall von den Vertragsparteien bestimmt. Die  



Vertreter der Tarifvertragsparteien werden durch die Tarifparteien für die Geltung 
dieses Vertrages bestimmt. Eine Auswechslung ist jederzeit möglich. Personen, 
die an den Streitfällen beteiligt sind, dürfen nicht als Beisitzer fungieren. Die Tarif- 
vertragsparteien müssen sich im Vorfeld auf die Besetzung des Vorsitzenden ge-
einigt haben. Erfolgt eine Einigung nicht binnen angemessener Frist, die jedoch  
mindestens 6 Wochen betragen muss, erfolgt eine Bestimmung durch den  
Präsidenten der IHK Düsseldorf.   

3.  Das Tarifschiedsgericht hat spätestens 6 Wochen nach Zusammensetzung und  
Einigung auf die Durchführung die Verhandlung aufzunehmen.

§ 17 Ausschlussfristen

1. Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhält-
nis in Verbindung stehen, verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach 
Fälligkeit gegenüber der anderen Partei in Textform geltend gemacht werden. 

2. Lehnt die Gegenseite den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von 
2 Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich 
erhoben wird. 

3. Ausgenommen von den vorstehenden Ausschlussfristen sind: 

 - Ansprüche auf den gesetzlichen Mindestlohn nach § 1 MiLoG; 
 - Schadensersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen  

 Pflichtverletzung beruhen bzw. Ansprüche aus vorsätzlich oder grob fahrlässig  
 begangener unerlaubter Handlung. 

§ 18 Schlussbestimmungen

1.  Soweit keine anderweitige ausdrückliche Benennung als Nettozahlung erfolgt,  
handelt es sich bei den in diesem Tarifvertrag genannten Beträgen um Brutto- 
beträge.

2.  Dieser Manteltarifvertrag tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in Kraft. Er kann 
mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich gekündigt  
werden, jedoch erstmalig im September 2021 mit Wirkung zum 31. Dezember 2021. 

3. Im Falle der ordentlichen Kündigung dieses Manteltarifvertrages verpflichten sich 
die Parteien, noch während der Kündigungsfrist Verhandlungen über einen neuen 
Manteltarifvertrag aufzunehmen.

4.  Eine Nachwirkung findet nicht statt.
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Haustarifvertrag (Lohn und Gehalt)
zwischen

der Postcon Regional Rhein-Ruhr GmbH, 
Stadionring 32, 40878 Ratingen, 

vertreten durch die Geschäftsführer 
Alfons Ebel und Kay Olaf Rekittke,

sowie der

Postcon Sortier und Logistik GmbH, 
Stadionring 32, 40878 Ratingen,

vertreten durch die Geschäftsführer  
Alfons Ebel und Kay Olaf Rekittke, 

sowie der 

Postcon Konsolidierung GmbH, 
Stadionring 32, 40878 Ratingen,

vertreten durch die Geschäftsführer  
Michael Mews und Alfons Ebel,

sowie der

Postcon National GmbH & Co. KG,
Rotenburger Straße 24, 30659 Hannover,

vertreten durch die Geschäftsführer  
Michael Mews und Alfons Ebel,

                                     nachfolgend: Postcon,

sowie der

Christlichen Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation, 
Alfredstraße 77–79, 45130 Essen, 

vertreten durch den Vorstand Ulrich Bösl, 

                                 nachfolgend: CGPT,

wird folgender Haustarifvertrag (Lohn und Gehalt) abgeschlossen:                                



Präambel

Die Tarifvertragsparteien sind seit 2008 tarifvertraglich verbunden. Dieser Lohn- und 
Gehaltstarifvertrag ersetzt den Lohn- und Gehaltstarifvertrag in seiner Fassung vom  
16. Dezember 2016 einschließlich aller Ergänzungsvereinbarungen und Protokollnotizen, 
die vor dem 1. Januar 2019 datiert sind, mit Wirkung ab dem 1. Januar 2019. 

§ 1 Geltungsbereich

1.  Dieser Tarifvertrag gilt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

2. Der Tarifvertrag gilt als einheitlicher Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die  
Mitarbeiter/innen der Postcon Regional Rhein-Ruhr GmbH, der Postcon Sortier und 
Logistik GmbH, der Postcon Konsolidierung GmbH und die Mitarbeiter/innen des 
Redresszentrums der Postcon National GmbH & Co. KG. 

3. Der Tarifvertrag steht weiterhin jedem Unternehmen der Postcon Unternehmens-
gruppe in Deutschland zum Beitritt frei, soweit Postcon (Mit-)Gesellschafter dieser 
Gesellschaft ist und die Beteiligungsanteile der Postcon oder einer Tochter- oder 
Schwestergesellschaft mindestens 25,0 % betragen. Der Beitritt ist gegenüber der 
CGPT bis zum 15. des Monats anzuzeigen, zu dem der Beitritt Wirkung entfalten soll. 

4.  Der Tarifvertrag gilt für alle Arbeitnehmer/innen, die in Betrieben oder selbständi-
gen Betriebsabteilungen in Unternehmen nach Absatz 2 und 3 dieses Paragraphen 
Briefdienstleistungen erbringen.

§ 2 Lohnansprüche gewerblicher Arbeitnehmer/innen

Ab dem 1. Januar 2019 wird der Bruttostundenlohn für die Lohngruppen 1 bis 4 wie folgt 
neu festgelegt:  

Haustarifvertrag (Lohn und Gehalt)



22

1.  Lohngruppe 1 – Mitarbeiter/in Depot/stellvertretender/e Teamleiter/in Depot  

 Mitarbeiter Depot und/oder stellvertretende Teamleiter/innen Depot erhalten ent-
sprechend ihrer Berufsausbildung und ununterbrochenen Branchenerfahrung als 
Briefzustellerin:

a) Ohne Berufsausbildung zur Fachkraft KEP

Branchen- 
erfahrung

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 9,40 € 9,55 € 9,75 €

7 - 24 Monate 9,40 € 9,60 € 9,80 €

25 - 60 Monate 9,45 € 9,65 € 9,85 €

61 - 96 Monate 9,55 € 9,75 € 9,95 €

97 - 120 Monate 9,60 € 9,80 € 10,00 €

121 - 156 Monate 9,65 € 9,90 € 10,05 €

> 157 Monate 9,70 € 10,00 € 10,10 €
 
b)  Mit Berufsausbildung zur Fachkraft KEP  

Branchen- 
erfahrung

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 10,00 € 10,10 € 10,20 €

7 - 24 Monate 10,00 € 10,15 € 10,25 €

25 - 60 Monate 10,15 € 10,25 € 10,45 €

61 - 96 Monate 10,35 € 10,50 € 10,65 €

97 - 120 Monate 10,40 € 10,55 € 10,70 €

121 - 156 Monate 10,45 € 10,60 € 10,75 €

> 157 Monate 10,50 € 10,65 € 10,80 €
 



2.  Lohngruppe 2 – Posthelfer/in, Fahrer/in, Mitarbeiter/in Videokodierung, Mit- 
arbeiter/in Redressen, Mitarbeiter/in Nachweispflichtige Sendungen (NWS),  
Mitarbeiter/in Handerfassung, Mitarbeiter/in Frankierung 

 Posthelfer/innen, Fahrer/innen, Mitarbeiter/innen Videokodierung, Mitarbeiter/innen 
Redressen, Mitarbeiter/innen Nachweispflichtige Sendungen (NWS), Mitarbeiter/
innen Handerfassung, Mitarbeiter/innen Frankierung erhalten entsprechend ihrer 
Berufsausbildung und ununterbrochenen Branchenerfahrung in den vorgenannten 
Tätigkeitsfeldern:

a)  Ohne Berufsausbildung zur Fachkraft KEP 

Branchen- 
erfahrung

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 9,40 € 9,55 € 9,75 €

7 - 24 Monate 9,40 € 9,60 € 9,80 €

25 - 60 Monate 9,45 € 9,65 € 9,85 €

61 - 96 Monate 9,55 € 9,75 € 9,95 €

97 - 120 Monate 9,60 € 9,80 € 10,00 €

121 - 156 Monate 9,65 € 9,90 € 10,05 €

> 157 Monate 9,70 € 10,00 € 10,10 €

b)  Mit Berufsausbildung zur Fachkraft KEP 

Branchen- 
erfahrung

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 10,00 € 10,10 € 10,20 €

7 - 24 Monate 10,00 € 10,15 € 10,25 €

25 - 60 Monate 10,15 € 10,25 € 10,45 €

61 - 96 Monate 10,35 € 10,50 € 10,65 €

97 - 120 Monate 10,40 € 10,55 € 10,70 €

121 - 156 Monate 10,45 € 10,60 € 10,75 €

> 157 Monate 10,50 € 10,65 € 10,80 €
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3. Lohngruppe 3 – Maschinenführer/in und Gabelstaplerfahrer/in 

 Maschinenführer/innen oder Gabelstaplerfahrer/innen erhalten entsprechend ihrer 
Berufsausbildung und ununterbrochenen Branchenerfahrung als Maschinenführer/
in oder Gabelstaplerfahrer/in:

a)  Ohne Berufsausbildung zur Fachkraft KEP 

Branchenerfahrung
Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 10,00 € 10,10 € 10,20 €

7 - 24 Monate 10,00 € 10,10 € 10,20 €

25 - 60 Monate 10,20 € 10,30 € 10,40 €

61 - 96 Monate 10,40 € 10,50 € 10,60 €

97 - 120 Monate 10,40 € 10,50 € 10,60 €

121 - 156 Monate 10,50 € 10,60 € 10,70 €

> 157 Monate 10,70 € 10,90 € 11,00 €

b)  Mit Berufsausbildung zur Fachkraft KEP

Branchen- 
erfahrung

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 10,30 € 10,40 € 10,50 €

7 - 24 Monate 10,30 € 10,40 € 10,50 €

25 - 60 Monate 10,50 € 10,60 € 10,70 €

61 - 96 Monate 10,70 € 10,80 € 10,90 €

97 - 120 Monate 10,70 € 10,80 € 10,90 €

121 - 156 Monate 10,80 € 10,90 € 11,00 €

> 157 Monate 11,00 € 11,20 € 11,30 €

 



4.  Lohngruppe 4 – Anlagenführer/in automatisierte Gangfolge 

 Anlagenführer/innen automatisierte Gangfolge erhalten entsprechend ihrer Berufs-
ausbildung und ununterbrochenen Branchenerfahrung als Anlagenführer/in auto-
matisierte Gangfolge:

a)  Ohne Berufsausbildung zur Fachkraft KEP 

Branchen- 
erfahrung

Brutto 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 10,80 € 10,90 € 11,00 €

7 - 24 Monate 10,80 € 10,90 € 11,00 €

25 - 60 Monate 10,90 € 11,00 € 11,10 €

61 - 96 Monate 11,10 € 11,20 € 11,30 €

97 - 120 Monate 11,10 € 11,20 € 11,30 €

121 - 156 Monate 11,30 € 11,40 € 11,50 €

> 157 Monate 11,50 € 11,60 € 11,70 €

b)  Mit Berufsausbildung zur Fachkraft KEP

Branchen- 
erfahrung

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2019

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2020

Brutto- 
stundenlohn  
ab 01.01.2021

0 - 6 Monate 11,10 € 11,20 € 11,30 €

7 - 24 Monate 11,10 € 11,20 € 11,30 €

25 - 60 Monate 11,20 € 11,30 € 11,40 €

61 - 96 Monate 11,40 € 11,50 € 11,60 €

97 - 120 Monate 11,40 € 11,50 € 11,60 €

121 - 156 Monate 11,60 € 11,70 € 11,80 €

> 157 Monate 11,80 € 11,90 € 12,00 €
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2.  Bei Nachweis einer anderen abgeschlossenen Berufsausbildung als der Berufs- 
ausbildung zur Fachkraft KEP, die für die ausgeübte Tätigkeit einschlägig ist, erhält 
der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin die Bruttostundenlöhne für die Lohngruppe 
„Mit Berufsausbildung KEP“. Alle einschlägigen Berufsausbildungen sind in der An-
lage 1 zu diesem Tarifvertrag einzeln und abschließend bezeichnet. Darüber hinaus 
besteht kein Anspruch auf einen erhöhten Stundenlohn.

3. Der Anspruch auf Erhöhung des Tariflohns erfolgt bei einem Eintritt, der nicht auf 
den 1. eines Kalendermonats fällt, nicht anteilig auf den laufenden Abrechnungs-
monat. Der erstmalige Anspruch auf Erhöhung des Tariflohns erwächst in dem  
Monat, der auf das Erreichen der Betriebszugehörigkeit folgt. 

4. Der Bruttomonatslohn eines gewerblichen Lohnempfängers/einer gewerblichen 
Lohnempfängerin, entsprechend den oben stehenden Lohngruppen, errechnet sich 
daher wie folgt: 

vertragliche monatliche Arbeitszeit x Stundenlohn.  

5. Der Anspruch auf den Lohn nach den Ziffern 1 bis 4 wird für die Regelarbeits- 
stunden (Vertragsstunden) spätestens zum letzten Werktag eines Monats, für alle 
sonstigen Stunden, die über die Regelarbeitszeitstunden (Vertragsstunden) hinaus-
gehen und nicht dem Arbeitszeitkonto des Arbeitnehmers gutgebracht werden (siehe  
Regelungen des Manteltarifvertrages), zum letzten Werktag des Folgemonats fällig.

6. 
a) Postcon zahlt Arbeitnehmer/innen in den Lohngruppen 1 bis 4 sowie den Aus- 

zubildenden mit dem Lohnanspruch/Ausbildungsvergütungsanspruch mit der 
Lohnabrechnung für November eines jeden Jahres ein Weihnachtsgeld, das allein 
auf die Betriebstreue abstellt, entsprechend folgender Regelung: 

Betriebszugehörigkeit (BZ) Weihnachtsgeld

0 - 12 Monate BZ Kein Anspruch

13 - 24 Monate BZ 75,00 €

25 - 60 Monate BZ 150,00 €

61 - 84 Monate BZ 175,00 €

≥ 85 Monate BZ 200,00 



 Zeiten der Betriebszugehörigkeit sind solche ohne Unterbrechung.

 Ausschlaggebend für die Berechnung des Weihnachtsgeldes und dessen Be- 
messungshöhe ist die Betriebszugehörigkeit zum Stichtag 1. November eines  
Kalenderjahres.

b)  Der vorstehende Weihnachtsgeldanspruch versteht sich rein brutto für Arbeit- 
nehmer/innen in Vollzeit und Auszubildende. Als Vollzeitarbeitende gelten alle  
Arbeitnehmer/innen mit einer vertraglichen Arbeitszeit von mindestens 160  
Stunden pro Monat. Bei Teilzeittätigkeiten wird der Betrag anteilig zu den vertrag-
lichen Arbeitszeiten vergütet. 

c)  Das Weihnachtsgeld ist zurückzuerstatten, wenn der/die Arbeitnehmer/in oder 
Auszubildende vor Ablauf des 31. März des Folgejahres eine Kündigung des  
Arbeitsverhältnisses erklärt oder eine aus verhaltensbedingten Gründen gerecht- 
fertigte Kündigung des Arbeitgebers erhält. Die Rückzahlung entfällt bei  
Ausscheiden wegen Erreichen der Altersgrenze oder infolge von Berufs- oder  
Erwerbsunfähigkeit sowie bei Kündigung durch den Arbeitgeber aus betriebs- oder 
personenbedingten Gründen. 

d)  Ruht das Arbeitsverhältnis während eines Jahres, besteht für diesen Zeitraum kein 
Anspruch auf das Weihnachtsgeld, für alle anderen vollen Kalendermonate erfolgt 
eine anteilige Berechnung. Gleiches gilt für den Fall einer Unterbrechung der Tätig-
keit während der Inanspruchnahme von Elternzeit oder sonstiger dauerhafter Frei-
stellungen von der Verpflichtung zur Erbringung der Arbeitsleistung.

e)  Minijobber/innen oder geringfügig Beschäftigte nach § 8 SGB IV nehmen an der 
Weihnachtsgeldregelung nicht teil.

7. Postcon hat das Recht, übertariflich zu vergüten. Dies gilt auch für etwaige Pilot- 
phasen in eingeschränkten räumlichen Gebieten.

8. Vorstehende Regelungen dieses Paragraphen gelten nicht für geringfügig  
beschäftigte Arbeitnehmer/innen. Die entsprechend der arbeitsvertraglichen  
Regelung festgesetzten Regelvergütungen bestehen unverändert. Die hierfür zu 
leistende Arbeitszeit ist analog den vorstehenden Regelungen festzusetzen und  
zugrunde zu legen.
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§ 3 Gehaltsempfänger/innen

1.  Eingruppierung

a)  Die Eingruppierung einer/s Gehaltsempfängers/in in der jeweiligen Gehalts- 
gruppe erfolgt nach der überwiegend auszuübenden Tätigkeit. Die Eingruppierung 
hat schriftlich zu erfolgen.

b)  Grundlage der Eingruppierung sind die Tätigkeitsmerkmale gemäß § 3 Ziffer 2 a) bis 
d) dieses Tarifvertrages.

c)  Wird ein/e Gehaltsempfänger/in in eine höhere Gehaltsgruppe eingruppiert, so wird 
das Grundgehalt der höheren Gehaltsgruppe ab dem Folgemonat der Höherstufung  
bezahlt.

2.  Gehaltsgruppen

a)  Gehaltsgruppe A

aa)  Die Gehaltsgruppe A umfasst Gehaltsempfänger/innen mit administrativer Tätig-
keit, insbesondere solche, die nicht unter die Gehaltsgruppen D, L und T fallen 
und deren hauptsächliche Tätigkeit eine verwaltende oder zuarbeitende Funktion  
beinhaltet. 

 Gehaltsgruppe A 1
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung 

oder einschlägiger Berufserfahrung in den operativen Standorten, die in der Daten- 
erfassung, Datenaufbereitung oder im internen Kundenmanagement ohne  
Führungsverantwortung tätig sind. 

 Gehaltsgruppe A 2
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung 

oder einschlägiger Berufserfahrung in den operativen Standorten, die in der Daten- 
erfassung, Datenaufbereitung oder im internen Kundenmanagement ohne  
Führungsverantwortung tätig sind, aber mit besonderen Aufgaben betraut sind, 
oder Mitarbeiter/innen, die aus der Gehaltsgruppe A 1 befördert wurden und zuvor 
mindestens 5 Jahre in Gehaltsgruppe A 1 eingruppiert waren. 

 Gehaltsgruppe A 3
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung in  

den operativen Standorten, die in der Logistikplanung tätig sind und keine  
Führungsverantwortung für internes Personal haben.



 Gehaltsgruppe A 4
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung 

in den operativen Standorten, die in der Logistikplanung oder als administrativer  
Support in einem Sortierzentrum tätig sind und interne Führungsverantwortung für  
1 bis 2 Mitarbeiter/innen haben.

 Gehaltsgruppe A 5
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung 

in den operativen Standorten, die in der Teamleitung Logistik tätig sind und sowohl 
interne als auch externe Führungsverantwortung haben. 

 Gehaltsgruppe A 6
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung in 

den operativen Standorten, die in der Teamleitung Logistik mit sowohl interner als 
auch externer Führungsverantwortung am Standort München, Essen oder Frankfurt  
tätig sind. 

bb) Die monatlichen Gehälter ab dem 1. Januar 2019 der Gehaltsgruppen A 1 bis A 6 
ergeben sich auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (41 Stunden/Woche):

Gehaltsgruppe
Bruttogehalt  
ab 01.01.2019

Bruttogehalt 
ab 01.01.2020

Bruttogehalt 
ab 01.01.2021

A 1 2.000 € 2.025 € 2.050 €

A 2 2.200 € 2.225 € 2.250 €

A 3 2.400 € 2.425 € 2.450 €

A 4 2.600 € 2.625 € 2.650 €

A 5 2.800 € 2.825 € 2.850 €

A 6 3.000 € 3.025 € 3.050 €

b)  Gehaltsgruppe D

aa)  Die Gehaltsgruppe D umfasst die bereits eingruppierten Gehaltsempfänger/innen 
und insbesondere die Gehaltsempfänger/innen, die als Teamleiter/in Depot oder  
Teamleiter/in NWS, Teamleiter/in Redressen, Teamleiter/in Sortierung,  
Teamleiter/in Frankierung oder Teamleiter/in Auftrags-Fertigungssteuerung ein-
gruppiert sind. 
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 Gehaltsgruppe D 1
 Gehaltsempfänger/innen mit kaufmännischer oder technischer Berufsausbildung 

oder entsprechender Berufserfahrung in den operativen Standorten ohne Führungs- 
verantwortung und Depotleiter/innen in der Erprobung, unabhängig von der Anzahl 
der Beschäftigten in den Depots.

 Gehaltsgruppe D 2
 Depotleiter/innen eines Depots mit einer vorgegebenen Sollarbeitnehmerzahl 

(Stammbesetzung) von 1 bis 10 Arbeitnehmern oder Teamleiter/innen ohne  
einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Produktion von Briefsendungen und 
mit erster Führungsverantwortung für bis zu 4 Mitarbeiter. 

 Gehaltsgruppe D 3
 Depotleiter/innen eines Depots mit einer vorgegebenen Sollarbeitnehmerzahl 

(Stammbesetzung) von 11 bis 15 Arbeitnehmern oder Teamleiter/innen mit erster 
einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Produktion von Briefsendungen und 
mit Führungsverantwortung für mindestens 5 bis 6 Mitarbeiter/innen. 

 Gehaltsgruppe D 4
 Depotleiter/innen eines Depots mit einer vorgegebenen Sollarbeitnehmerzahl 

(Stammbesetzung) von 16 bis 20 Arbeitnehmern oder Teamleiter/innen mit  
Führungsverantwortung für mindestens 7 bis 8 Mitarbeiter/innen. 

 Gehaltsgruppe D 5
 Depotleiter/innen eines Depots mit einer vorgegebenen Sollarbeitnehmerzahl 

(Stammbesetzung) von mehr als 20 Arbeitnehmern oder Teamleiter/innen mit  
einschlägiger Berufserfahrung im Bereich der Produktion von Briefsendungen und 
Führungsverantwortung für mehr als 8 Mitarbeiter/innen. 

bb) Die monatlichen Gehälter ab dem 1. Januar 2019 der Gehaltsgruppe D 1 bis D 5 
ergeben sich auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (41 Stunden/Woche):

 

Gehaltsgruppe
Bruttogehalt  
ab 01.01.2019

Bruttogehalt 
ab 01.01.2020

Bruttogehalt 
ab 01.01.2021

D 1 1.980 € 2.005 € 2.030 €

D 2 2.030 € 2.055 € 2.080 €

D 3 2.080 € 2.105 € 2.130 €

D 4 2.130 € 2.155 € 2.180 €

D 5 2.230 € 2.255 € 2.280 €



c)  Gehaltsgruppe L

aa) Die Gehaltsgruppe L erfasst die Gehaltsempfänger/innen, die im Bereich der Lei-
tung einer Sortierung mit einer größeren Führungsspanne von mindestens 1 
oder mehr Teamleitern befasst sind, oder Disponenten in der Zustellung, die eine  
Führungsverantwortung für bis zu 70 Mitarbeiter/innen Depot haben und denen eine  
Budgetverantwortung oder Kostenverantwortung übertragen wurde. Die Ein- 
gruppierung in die Gehaltsgruppe L ist ausnahmslos dieser Gruppe an Arbeitnehmern  
vorbehalten. 

 Gehaltsgruppe L 1
 Disponenten/innen mit einer Führungsspanne von mindestens 12 Mitarbeitern/in-

nen Depot und einer Kostenverantwortung von mindestens 15.000 €/Monat oder 
Sortierleitern und Schichtleitern/innen mit der Verantwortung für mindestens 1 voll-
ständige Schicht und Führungsverantwortung für mindestens 1 Teamleiter/in. 

 Gehaltsgruppe L 2
 Disponenten/innen mit einer Führungsspanne von mindestens 16 Mitarbeitern/

innen Depot und einer Kostenverantwortung von mindestens 20.000 €/Monat 
oder Sortierleitern/innen und Schichtleitern/innen mit der Verantwortung für 
mindestens 1 vollständige Schicht und Führungsverantwortung für mindestens  
2 Teamleiter/innen. 

 Gehaltsgruppe L 3
 Disponenten/innen mit einer Führungsspanne von mindestens 26 Mitarbeitern/innen 

Depot und einer Kostenverantwortung von mindestens 30.000 €/Monat oder Sortier-
leitern/innen und Schichtleitern/innen mit der Verantwortung für mindestens 1 voll-
ständige Schicht und Führungsverantwortung für mindestens 3 Teamleiter/innen. 

 Gehaltsgruppe L 4
 Disponenten/innen mit einer Führungsspanne von mindestens 33 Mitarbeitern/ 

innen Depot und einer Kostenverantwortung von mindestens 50.000 €/Monat oder 
Sortierleitern/innen und Schichtleitern/innen mit der Verantwortung für mindestens 
1 vollständige Schicht und Führungsverantwortung für mindestens 4 Teamleitern/
innen oder übergreifend für 2 Schichten mit mindestens jeweils 1 Teamleiter/in.  

 Gehaltsgruppe L 5
 Disponenten/innen mit einer Führungsspanne von mindestens 40 Mitarbeitern/

innen Depot und einer Kostenverantwortung von mindestens 70.000 €/Monat 
oder Sortierleitern/innen und Schichtleitern/innen mit der Verantwortung für 
mindestens 1 vollständige Schicht und Führungsverantwortung für mindestens 
5 Teamleitern/innen oder übergreifend für 2 oder mehr Schichten mit mindestens  
jeweils 2 Teamleiter/innen.
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 Gehaltsgruppe L 6
 Disponenten/innen mit einer Führungsspanne von mindestens 50 Mitarbeitern/innen 

Depot und einer Kostenverantwortung von mindestens 80.000 €/Monat oder Sorti-
erleitern/innen und Schichtleitern/innen mit der übergreifenden Verantwortung für 
mindestens 2 Schichten und Führungsverantwortung für mindestens jeweils 3 Team-
leiter/innen pro Schicht.

bb)  Die monatlichen Gehälter ab dem 1. Januar 2019 der Gehaltsgruppe L 1 bis L 6  
ergeben sich auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (41 Stunden/Woche):

Gehaltsgruppe
Bruttogehalt  
ab 01.01.2019

Bruttogehalt 
ab 01.01.2020

Bruttogehalt 
ab 01.01.2021

L 1 2.350 € 2.375 € 2.400 €

L 2 2.550 € 2.575 € 2.600 €

L 3 2.850 € 2.875 € 2.900 €

L 4 3.050 € 3.075 € 3.100 €

L 5 3.250 € 3.275 € 3.300 €

L 6 3.550 € 3.575 € 3.600 €

d)  Gehaltsgruppe T

aa)  Die Gehaltsgruppe T umfasst Maschinentechniker/innen, Maschinentechniker/ 
innen Zentral, Regionaltechniker/innen oder Servicetechniker/innen.

 Gehaltsgruppe T 1
 Maschinentechniker/innen mit technischer Ausbildung oder mit mindestens  

2-jähriger Erfahrung als Maschinenführer/in.

 Gehaltsgruppe T 2
 Maschinentechniker/innen, die mindestens 2 Jahre der Gehaltsgruppe T 1  

zugeordnet waren und ununterbrochen als  Maschinentechniker/in bei Postcon  
gearbeitet haben.



 Gehaltsgruppe T 3
 Maschinentechniker/innen mit technischer Ausbildung oder vorheriger 2-jähriger 

Tätigkeit in der Gruppe T 2 und mit spezifischen Kenntnissen von mindestens  
2 Maschinentypen.

 Gehaltsgruppe T 4
 Maschinentechniker/innen, die mindestens 5 Jahre den Gehaltsgruppen T 1 bis T 3 

zugeordnet waren und ununterbrochen als Maschinentechniker/in gearbeitet haben 
und alle Maschinentypen betreuen können.  

 Gehaltsgruppe T 5
 Regional- oder Servicetechniker/innen mit technischer Berufsausbildung und 

Personalverantwortung für bis zu 3 Maschinentechnikern/innen.

 Gehaltsgruppe T 6
 Regional- oder Servicetechniker/innen mit technischer Berufsausbildung und 

Personalverantwortung für bis zu 5 Maschinentechnikern/innen.

 Gehaltsgruppe T 7
 Regionaltechniker/innen mit eingehender technischer Berufsausbildung und 

Personalverantwortung und mindestens 3 zugeordneten Standorten in der 
Betreuungsverantwortung.

 Gehaltsgruppe T 8
 Regionaltechniker/innen mit eingehender technischer Berufsausbildung 

oder Studium und mit Leitungsfunktion für mindestens 2 HUB-Standorte  
(Essen und Frankfurt) sowie mit Zuständigkeit für die Betreuung aller einge- 
setzten Sortiertechnik inkl. Sequenzierungstechnik und Personalverantwortung für  
mindestens 5 Techniker/innen. 

 Gehaltsgruppe T 9
 System- und IT-Verantwortliche/r mit entsprechender Berufsausbildung und  

mindestens 5-jähriger Berufserfahrung in der Steuerungsverantwortung für alle  
Maschinen an 1 HUB-Standort (Essen oder Frankfurt) und für die IT aller Hersteller 
und die eingesetzte Software inkl. Sequenzierungstechnik. 
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bb)  Die monatlichen Gehälter ab dem 1. Januar 2019 der Gehaltsgruppe T 1 bis T 9 
ergeben sich auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (41 Stunden/Woche):

Gehaltsgruppe
Bruttogehalt  
ab 01.01.2019

Bruttogehalt 
ab 01.01.2020

Bruttogehalt 
ab 01.01.2021

T 1 2.150 € 2.175 € 2.200 €

T 2 2.350 € 2.375 € 2.400 €

T 3 2.550 € 2.575 € 2.600 €

T 4 2.650 € 2.675 € 2.700 €

T 5 2.850 € 2.875 € 2.900 €

T 6 3.250 € 3.275 € 3.300 €

T 7 3.450 € 3.475 € 3.500 €

T 8 3.750 € 3.775 € 3.800 €

T 9 4.100 € 4.125 € 4.150 €

3. Postcon zahlt an Arbeitnehmer/innen in den vorstehenden Gehaltsgruppen ent-
sprechend den Regelungen zu § 2 Abs. 6 dieses Tarifvertrages mit dem Lohnan-
spruch für November eines jeden Jahres ein Weihnachtsgeld, das allein auf die 
Betriebstreue abstellt. 

4. Postcon hat das Recht, übertariflich zu vergüten. Dies gilt auch für etwaige Pilot-
phasen in eingeschränkten räumlichen Gebieten. 

§ 4 Ausbildungsvergütung

Postcon versteht sich als Ausbildungsbetrieb und strebt die bundesweite Berufs- 
ausbildung von jungen Erwachsenen im gewerblichen und kaufmännischen Bereich an. 
Die Tarifvertragsparteien haben nachfolgende Ausbildungsvergütung mit Wirkung ab 
dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 fest vereinbart: 

1.  Gewerbliche Auszubildende:

 a)  1. Ausbildungsjahr    700,00 € brutto
 b)  2. Ausbildungsjahr    800,00 € brutto



2.  Kaufmännische Auszubildende: 

 a) 1. Ausbildungsjahr     700,00 € brutto
 b) 2. Ausbildungsjahr    850,00 € brutto
 c) 3. Ausbildungsjahr     900,00 € brutto

3. Fahrtkostenzuschuss:

 Zusätzlich erstattet Postcon den Auszubildenden bei nachgewiesener Nutzung  
öffentlicher Verkehrsmittel und einer Entfernung zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte von mindestens 3 Kilometern die Kosten des monatlichen Fahrttickets des 
öffentlichen Nahverkehrs.

 Auszubildende nehmen nicht an den Regelungen zum Arbeitszeitkonto teil, auch 
nicht im 3. Ausbildungsjahr. 

§ 5 Vermögenswirksame Leistungen

Die tarifvertragliche vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich

- für jede/n Arbeitnehmer/in   6,00 € brutto, 
- für jede/n Auszubildende/n  6,00 € brutto.  

Der Anspruch entsteht erstmals mit Beginn des 7. Kalendermonats einer ununter- 
brochenen Zugehörigkeit zum Unternehmen. Der Spargesamtbetrag muss mindestens 
25,00 € brutto betragen. Dieser Zuschuss wird monatlich mit der Gehaltsabrechnung 
abgerechnet.  

§ 6 Entgeltumwandlung

Für den Fall, dass ein/e Arbeitnehmer/in oder Auszubildender eine Entgeltumwandlung 
in Form einer Pensionskasse oder Direktversicherung gemäß dem Rahmenvertrag der 
Postcon vornimmt und hier mindestens 25,00 € brutto im Monat in die betriebliche  
Altersversorgung einzahlt, unterstützt Postcon diese mit einem Zuschlag von 20 % pro 
Monat von dem Einzahlungsbetrag.

§ 7 Inkrafttreten, Laufzeit

1. Dieser Tarifvertrag tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft. 
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2. Dieser Tarifvertrag kann mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines 
Kalendermonats, frühestens zum 31. Dezember 2021, schriftlich gekündigt werden.

3. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich bei Kündigung dieses Tarif- 
vertrages durch eine der Tarifvertragsparteien umgehend, spätestens 6 Wochen 
nach Eingang der Kündigung, Gespräche über eine Neuregelung dieses Tarif- 
vertrages zu vereinbaren. Bis zum 31. Dezember 2021 sind im Umkehrschluss  
Arbeitskampfmaßnahmen jeder Art ausgeschlossen. 

4. Sollte der gesetzliche Mindestlohn vor Ende der Laufzeit dieses Tarifvertrages 
auf einen Einstiegslohn verändert werden, der über den Einstiegslöhnen dieses  
Tarifvertrages liegt, vereinbaren die Parteien die sofortige Aufnahme von Tarif- 
verhandlungen und der Möglichkeit der vorzeitigen Beendigung und des  
Neuabschlusses eines Tarifvertrages. Bis zu dessen Abschluss verpflichtet  
sich die Postcon, mindestens den gesetzlichen Mindestlohn abzurechnen und den  
sich hieraus ergebenen Auszahlungsbetrag anzuweisen. 

5. Eine Nachwirkung findet nicht statt. 

6.  Jede Tarifvertragspartei erhält 1 Original dieses Tarifvertrages. Es bestehen folglich 
5 Originale.



Haustarifvertrag (Lohn und Gehalt)

Anlage zu § 2 Ziffer 2 HTV Lohn und Gehalt einschlägige Berufsausbildungen

Lohngruppe Tätigkeit Einschlägige Berufsausbildung

Lohngruppe 1 b)
Mitarbeiter/in Depot,  
stellvertretender Depotleiter/
stellvertretende Depotleiterin

Fachkraft KEP 
Kaufmann/-frau KEP 
Fachkraft Lagerlogistik

Lohngruppe 2 b)
Posthelfer/in,  
Mitarbeiter/in Handerfassung,  
Mitarbeiter/in Frankierung

Fachkraft KEP
Kaufmann/-frau KEP 
Fachkraft Lagerlogistik

Lohngruppe 2 b) Fahrer/in

Fachkraft KEP
Kaufmann/-frau KEP 
Fachkraft Lagerlogistik 
Ausbildung im Bereich  
Berufskraftfahrer/in

Lohngruppe 2 b)

Mitarbeiter/in Videokodierung,  
Mitarbeiter/in Nachweis- 
pflichtige Sendungen (NWS),
Mitarbeiter/in Redressen

Fachkraft KEP 
Fachkraft Lagerlogistik 
Kaufmann/-frau KEP 
Datenverarbeitungskaufmann/-frau 
Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte/r 
Dokumentationsassistenz 
Bürokaufmann/-frau

Lohngruppe 3 b)
Maschinenführer/in,  
Gabelstaplerfahrer/in

Fachkraft KEP 
Kaufmann/frau KEP 
Industriemechaniker/in
Fachkraft Lagerlogistik

Lohngruppe 4 b)
Anlagenführer/in  
automatisierte Gangfolge

Fachkraft KEP 
Kaufmann/-frau KEP 
Industriemechaniker/in  
Maschinentechniker/in 
Maschinenbautechniker/in 
Mechatroniker/in
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